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§ 13 (Fn 3) 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 2, § 5, § 6 Abs. 1 oder 2, § 7 Abs. 1, § 8, § 9 Abs. 1 letzter 

Halbsatz oder Abs. 2 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum gewerblichen Verkauf 

oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet, 

2. entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes 

a) gemäß §§ 3 oder 6 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer 

über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, 

b) gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes Ruhepausen nicht, nicht mit der 

vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht rechtzeitig gewährt, 

c) gemäß § 5 des Arbeitszeitgesetzes die Mindestruhezeit nicht gewährt oder 

gemäß § 5 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes die Verkürzung der Ruhezeit 

durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig 

ausgleicht, 

d) gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonn- 

und Feiertagen beschäftigt, 

e) gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an 

Sonntagen beschäftigt oder gemäß § 11 Abs. 3 des Arbeitszeitgesetzes einen 

Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt, 

3. entgegen § 12 Abs. 2 Aufzeichnungen nicht fertigt oder aufbewahrt und entgegen 

§ 12 Abs. 3 Auskünfte nicht erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 

Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet 

werden. 


